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PRÜFBERICHT

über die Betriebskontrolle für volkstümliche Anlässe 
des Motorfahrzeuges und / oder des Anhängers

Anlass Art des Anlasses Datum

Veranstalter

Fahrzeugangaben Fahrzeug-Art Marke

Fahrgestell-Nummer

Schild Zugfahrzeug Schild Anhänger

Stammnummer Zugfahrzeug Schild Anhänger

Halter Gruppe

Länge / Breite / Höhe  (m)

Versicherung Anzahl mitgeführter Personen

Die Reparaturwerkstätte bestätigt, dass die Betriebssicherheitskontrolle des genannten Fahrzeuges durchgeführt
wurde. Gemäss den folgenden überprüften Positionen befindet sich das Fahrzeug in betriebssicherem Zustand.

Lenkung - Die Lenkung darf kein übermässiges Spiel aufweisen und nicht klemmen.

Bremsen - Die Bremsen müssen die gesetzlich geforderte Verzögerung bzw. Abbremsung gemäss VTS Anhang 7 bzw. BAV
Anhang 1 erfüllen und achsweise gleichmässig wirken (Toleranz 30 %). Keine Schäden an Bremsleitungen.

Beleuchtung und Richtungsblinker - Für die Zu- und Wegfahrt muss das Fahrzeug vorschriftsgemäss beleuchtet und
Richtungsänderungen müssen für die übrigen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein (nötigenfalls sind behelfsmässige Lichter
und Richtungsblinker anzubringen).

Sitz- und Stehplätze - Die Sitz- und Stehplätze auf der Ladebrücke müssen mit Haltevorrichtungen (Lehnen, Geländer, o.ä.)
versehen und die Haltevorrichtungen fest montiert sein. Die Haltevorrichtungen müssen zudem das Herunterfallen der
mitfahrenden Personen verhindern.

Drehende Teile - Gegen drehende Teile (z.B. Räder, Kardan- oder Gelenkwellen am Fahrzeug oder sich bewegende Sujets)
müssen die mitfahrenden Personen, aber auch die Zuschauer, hinreichend geschützt sein.

Aufbauten / Sujets - Die Aufbauten, Attrappen, Dekorationen usw. müssen den auftretenden Kräften entsprechend befestigt
und betriebssicher montiert sein. Sie dürfen das Fahrzeug weder in dessen Manövrierbarkeit noch den Fahrzeugführer in der
Sicht behindern. Im Weiteren sind die Verkleidungen/Sujets so anzubringen, dass sie max. 20cm über dem Boden sind. Der
Raum zwischen Zugwagen und Anhänger ist mit elastischen Materialien z.B. mit dicken Gummiseilen zu sichern.

Schutz des Publikums - Ein ganz grosses Gefahrenpotential besteht beim Herunterwerfen von Süssigkeiten und
dergleichen, weil die Kinder diesen Sachen nachrennen und unter die Fahrzeuge resp. Wagen geraten können. Dem
Fahrzeugführer empfehlen wir, die Fahrzeugkombination vorne, hinten und seitlich durch Gruppenmitglieder (sogenannte
Radwächter) zu begleiten.

Unsere Kollektiv-Fahrzeugausweis trägt die Nummer  AG U
Stempel der Reparaturwerkstätte und

Unterschrift Ort und Datum Unterschrift des Prüfberechtigten
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